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1. Ergebnis der Betriebsabrechnung 2019 „Straßenreinigung“ 

In der Straßenreinigung ist es zu einer Überdeckung von 54.096 € gekommen. 

Gesamtkosten betragen 821.359 € 

Einnahmen/Verrechnungen betragen 875.455 € 
 

Das Betriebsergebnis ergibt somit  54.096 € 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation 

Geringere Gesamtkosten  71.503 € 
Geringere Gesamteinnahmen/Verrechnungen 17.407 € 

2. Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten 

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2019 ist in dem als Anlage beigefügten Be-
triebsabrechnungsbogen (BAB) dargestellt. Die Positionen, bei denen sich gegen-
über der Gebührenkalkulation wesentliche Veränderungen ergaben, oder die grund-
sätzlicher Erklärung bedürfen werden nachfolgend kurz erläutert: 

2.1. Kosten 

2.1.1. Personalkosten (BAB Zeile 2) 

Die Personalkosten wurden nach den tatsächlich für die „Straßenreinigung" und den 
„Winterdienst" geleisteten Arbeitsstunden ermittelt. Für die Arbeiten im Bereich der 
Straßenreinigung wurde ein Stundensatz von 37,65 € und für die Arbeiten des Win-
terdienst ein Stundensatz von 37,49 € ermittelt. Auf die im Rahmen des Winterdiens-
tes geleistete Rufbereitschaft entfiel ein Betrag in Höhe von rd. 38.283 €. Auf die 
Rufbereitschaft der Straßenreinigung entfiel ein Betrag in Höhe von rd. 6.881 €. An-
hand der Stundensätze wurden folgende Personalkosten ermittelt: 

Straßenreinigung 
7.356,25 geleistete Arbeitsstunden x 37,65 € 276.963 € 
Rufbereitschaft Straßenreinigung 6.881 € 

 

Winterdienst 
759,25 geleistete Arbeitsstunden x 37,49 € 28.464 € 
Rufbereitschaft Winterdienst 38.283 € 

Gesamt: 350.591 € 
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Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Einsparungen 32.351 € 

2.1.2. Gemeinkostenzuschlag Personalausgaben Bauhof (BAB Zeile 3) 

Bei den Personalkosten wurden nur die „reinen“ Lohnkosten angesetzt. Zusätzlich ist 
noch ein Zuschlag für die Gemeinkosten des Bauhofes anzusetzen. Dieser durch die 
Betriebsabrechnung 2019 ermittelte Prozentsatz beträgt 50,98 %. 

Berechnung: 
Lohnkosten 350.591 € 
davon 50,98 % 178.732 € 

Der Gebührenkalkulation 2019 wurde ein Gemeinkostenzuschlagssatz von 56,55 % 
zugrunde gelegt. Der Gemeinkostenzuschlagssatz ist im Vergleich zur Gebührenkal-
kulation um 5,57 % geringer ausgefallen. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Einsparungen 37.822 € 

2.1.3. Kfz-Kosten (BAB Zeile 4) 

Hier werden die sächlichen Aufwendungen (Benzin, Steuern, Versicherung, TÜV, 
Ersatzteile) für die Fahrzeuge der Straßenreinigung und für den Winterdienst erfasst. 
Hinzu kommen noch die Personalkosten für die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt des 
Bauhofes, die Reparaturen, Inspektionen und Pflege der Fahrzeuge durchführen so-
wie anteilige Kosten für Kfz-Werkstatt und Fahrzeughallen. Die für 2019 ermittelten 
Kosten betragen 129.750 €. 
 
Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mehrkosten  6.750 € 

2.1.4. Gerätekosten (BAB Zeile 5) 

Die für die Geräte entstandenen Sachkosten und die in der Kfz-Werkstatt anfallen-
den Kosten für Reparaturen/Inspektionen/Wartung beliefen sich in 2019 auf 8.528 € 
und sind somit höher als geplant ausgefallen. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mehrkosten 1.028 € 

2.1.5. Beitrag Verband kommunaler Stadtreinigungsbetriebe (BAB Zeile 6) 

Es handelt sich um den Beitrag für den o.a. Verband in Höhe von 2.056 €. Dieser 
Betrag wurde beim Produkt 01-15-01 „Bauhof“ verausgabt. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mehrkosten 56 € 

2.1.6. Straßenwinterdienst (BAB Zeile 7) 

Es handelt sich hier u. a. um die Kosten für das Streumaterial für den Winterdienst 
und den meteorologischen Dienst. Auf das Streumaterial entfällt ein Betrag von 
22.380 €, hiervon werden ca. 10 % in die öffentlich aufgestellten Streukästen gefüllt. 
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Die Kosten in Höhe von rd. 2.238 € hierfür dürfen den Gebührenzahlern nicht ange-
lastet werden und waren daher abzugrenzen. In die Wirtschaftsrechnung gingen 
Kosten von 21.142 € ein.  

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Einsparungen 4.020 € 

2.1.7. Entsorgungskosten Straßenkehricht (BAB Zeile 8) 

Für die Entsorgung des Straßenkehrichts sind in 2019 Kosten in Höhe von 46.895 € 
angefallen.  

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mehrkosten  9.895 € 

2.1.8. Verrechnungen von Personal- und Sachkosten (BAB Zeile 9) 

In dieser Position sind die Kosten der Querschnittsämter zusammengefasst worden. 
Es handelt sich hier um die Personal-, Sach- und Gemeinkosten für die Verwal-
tungsdienststellen, die Arbeiten für die Straßenreinigung erledigen. Die Kosten hier-
für beliefen sich in 2019 auf 27.864 €. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Einsparungen 2.267 € 

2.1.9. Abschreibungen (BAB Zeile 10) 

2.1.10. Verzinsung des Anlagekapitals (BAB Zeile 11) 

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 Abschreibungen Zinsen 
Anlagen (Streusilo) für Winterdienst 0 € 0 € 
Kehrmaschinen samt Zubehör 39.990 € 2.648 € 
Geräte für Winterdienst 8.743 € 2.582 € 
Gesamt: 48.733 € 5.230 € 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: 
Einsparungen 6.474 € 6.298 € 
 

2.1.11. Umlegung verschiedener Kostenstellen (BAB Zeilen 14-18) 

Für einzelne Nebenbereiche des Betriebes „Straßenreinigung" wurden Nebenkos-
tenstellen und eine allgemeine Kostenstelle eingerichtet, damit die für diese Bereiche 
entstandenen Kosten richtig zugeordnet werden können. Gleichzeitig wird damit auf-
gezeigt, wie hoch die Kosten für einen bestimmten Teilbereich waren. 

Die bei den Nebenkostenstellen „Kfz-Kosten“ und „Gerätekosten“ angefallenen Kos-
ten wurden einschließlich der Abschreibungen komplett auf die Hauptkostenstellen 
Straßenreinigung und Winterdienst umgelegt. Ebenfalls wurde die allgemeine Kos-
tenstelle „Verwaltung“ aufgelöst und entsprechend auf die Hauptkostenstellen aufge-
teilt. 
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2.1.12. Gesamtkosten (BAB Zeile 19) 

Die im Jahre 2019 entstandenen Gesamtkosten betragen 821.359 €. Auf die Stra-
ßenreinigung entfielen 666.835 € und auf den Winterdienst 154.524 €. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Einsparungen 71.503 € 

2.2. Einnahmen/Verrechnungen 

2.2.1. Straßenreinigungsgebühren (BAB Zeile 21) 

Die Erträge aus Straßenreinigungsgebühren betragen 583.445 €. Hinzu kommen 
24.462 € aus der Erstattung von internen Gebühren für städtische Liegenschaften. 
Gegenüber den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen sind rd. 0,58 % mehr Ge-
bührenerträge zu verzeichnen als geplant. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mehreinnahmen  3.532 € 

2.2.2. Erstattungen für Reinigung privater Flächen (BAB Zeile 22) 

Der städtische Bauhof reinigte verschiedene private Flächen. Hierfür wurden insge-
samt 744 € vereinnahmt. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: Mindereinnahmen 1.256 € 

2.2.3. Verrechnungen gem. § 3 StrReinG NRW (BAB Zeile 24) 

Aufgrund § 3 Straßenreinigungsgesetz NRW sind von den Gebührenpflichtigen nicht 
alle Kosten der Straßenreinigung zu tragen. Die Stadt Sankt Augustin hat einen so-
genannten auf die „Allgemeinheit entfallenden Anteil“ selbst zu tragen. Dieser Anteil 
wurde für die Betriebsabrechnung 2019 neu ermittelt und beträgt 28,01 %. 

Berechnung: 
Gesamtkosten lt. BAB  821.359 € 
abzüglich Einnahmen für Reinigung privater Flächen -       744 € 
abzüglich Schadenersatzleistungen -       239 € 
bleibt ein zur Berechnung heranzuziehender Betrag 820.376 € 
28,01 % sind davon von der Stadt zu tragen 229.787 € 

Dieser Betrag wurde als fiktive Einnahme in die Betriebsabrechnung eingesetzt, um 
die Höhe zu dokumentieren und der gesetzlichen Forderung Rechnung zu tragen. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: weniger 19.922 € 

2.2.4. Verrechnungen Über-/Unterdeckung aus Vorjahren (BAB Zeile 27) 

Gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW müssen aufgetretene Kostenüber- 
und auch Kostenunterdeckungen spätestens innerhalb von vier Jahren ausgeglichen 



 - 6 - 

werden. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurden die Kostenüber- und 
Kostenunterdeckungen der Jahre 2015 bis 2017 wie folgt verrechnet: 

BAB Betriebsergebnis

2015 86.982 €                  je 28.994 €            bei BAB 2017, 2018, 2019

2016 83.187 €                  je 27.729 €            bei BAB 2018, 2019, 2020

2017 19.945 €-                  19.945 €-            bei BAB 2019

Summe 36.778 €               Überdeckung

Verrechnung der Über-/Unterdeckung

 

Der Gebührenbedarf für das Jahr 2019 reduzierte sich daher um 36.778 €. 

2.2.5. Gesamt Erträge/Verrechnungen (BAB Zeile 28) 

Die gesamten Erträge einschließlich der Verrechnungen betragen 875.455 €. Die 
Minderung der Erträge ist im Wesentlichen auf die insgesamt niedrigeren Gesamt-
kosten zurückzuführen. Dadurch fiel auch der von der Stadt zu tragenden Straßen-
reinigungsanteil geringer aus. 

Veränderungen gegenüber der Gebührenkalkulation: weniger 17.407 € 

 

3. Ermittlung des Betriebsergebnisses 

Gesamterträge, Gesamtkosten, Betriebsergebnis (BAB Zeilen 30-32) 

Die Gesamterträge (inkl. der Verrechnungen) betragen 875.455 €. 
Dem stehen Gesamtkosten gegenüber von 821.359 €. 

Das Betriebsergebnis 2019 weist damit eine Überdeckung auf von 54.096 €. 

 

4. Verrechnung der Kostenüberdeckung 

Die aufgetretene Kostenüberdeckung des Jahres 2019 wird gem. § 6 Abs. 2 Satz 
Kommunalabgabengesetz NRW innerhalb von vier Jahren verrechnet und erhöht 
den Gebührenbedarf für das Jahr 2022 und 2023 jeweils um rd. 27.048 €. 

 
 
 
 
gez. 
Jörg Kirkines 
Fachbereich Finanzen 



BAB 2019 - Straßenreinigung Betriebsabrechnung 2019
Straßenreinigung - Stadt Sankt Augustin

04.11.2020

Zei Kostenstellen- Gebühren- Haushalts- Neutral- Wirtschafts- Allg. Kostenstelle Hauptkostenstellen ∆ Abs.

le bezeichnung kalkulation rechnung rechnung rechnung Kostenstelle Gerätekosten Gerätekosten Kfz-Kosten Kfz-Kosten Straßen- Winter- Gebührenkalkulation

Nr Kostenarten 2019 2019 2019 2019 Verwaltung Winterdienst Str.Reinigung Winterdienst Straßenreinigung reinigung dienst Wirtschaftsrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 AUSGABEN

2 Personalausgaben 382.942 350.591 350.591 283.844 66.747 -32.351

3 Gemeinkostenzuschlag Personalausgaben Bauhof 216.554 178.732 178.732 144.704 34.028 -37.822

4 Kfz-Kosten 123.000 129.750 129.750 9.731 120.019 6.750

5 Gerätekosten 7.500 8.528 8.528 3.380 5.148 1.028

6 Beitrag zum Verband kommunaler Stadtreinigungsbetriebe 2.000 2.056 2.056 1.028 1.028 56

7 Straßenwinterdienst 27.000 25.218 -2.238 22.980 22.980 -4.020

8 Entsorgungskosten Straßenkehricht 37.000 46.895 46.895 46.895 9.895

9 Verrechnungen von Personal-/Sachkosten 30.131 0 27.864 27.864 27.864 -2.267

10 Abschreibungen 55.207 50.591 -1.858 48.733 8.743 1.046 38.944 -6.474

11 Verzinsung des Anlagekapitals 11.528 0 5.230 5.230 2.582 323 2.325 -6.298

12 Gesamtkosten 892.862 792.361 28.998 821.359 27.864 14.705 6.517 9.731 161.288 476.471 124.783 -71.503

13 Umlegung der Kostenstellen

14 Verwaltung -27.864 22.559 5.305

15 Gerätekosten Winterdienst -14.705 14.705

16 Gerätekosten Straßenreinigung -6.517 6.517

17 Kfz-Kosten Winterdienst -9.731 9.731

18 Kfz-Kosten Straßenreinigung -161.288 161.288

19 Gesamtkosten 892.862 792.361 28.998 821.359 666.835 154.524 -71.503

20 EINNAHMEN/VERRECHNUNGEN

21 Straßenreinigungsgebühren 604.375 607.907 607.907 3.532

22 Erstattungen für Reinigung privater Flächen 2.000 744 744 -1.256

23 Schadensersatzleistungen 0 239 239 239

24 Gem. § 3 StrReinGNW von der Stadt zu tragen 249.709 229.787 229.787 -19.922

25 Summe Einnahmen/Verrechnungen 856.084 838.677 838.677 -17.407

26 VERRECHNUNGEN ÜBER-/UNTERDECKUNG VORJAHRE

27 Verrechnung Über-/Unterdeckung Vorjahre 36.778 0 36.778 0

28 Gesamt Einnahmen/Verrechnungen 892.862 838.677 875.455 -17.407

29 ERMITTLUNG BETRIEBSERGEBNIS

30 Gesamt Einnahmen/Verrechnungen 892.862 838.677 875.455 -17.407

31 Gesamtkosten 892.862 792.361 821.359 -71.503

32 Über-/Unterdeckung 0 46.316 54.096 54.096

Nebenkostenstellen

 


